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WAS IST TEURER ALS EIN RECHTSANWALT –

KEIN RECHTSANWALT!

Rechtfertigt diese Wahrheit einen Erfolgszuschlag oder gar ein vollständig erfolgsabhängiges Anwaltshonorar? 

Die Frage nach Wert und Honorar für anwaltliche Leistungen ist so alt wie die Advokatur selbst. Die Bezeichnung Honorar bedeutet soviel wie Dankes- oder Ehrengabe. Einst wurde sie anlässlich einer schöpferisch-geistigen Leistung übergeben, ohne dass damit ein Lohn oder Preis verknüpft war. In Deutschland hat man meines Wissens für anwaltliche Leistungen bisher Gebühren bezahlen müssen, wobei in Österreich der Honorarcharakter des anwaltlichen Entlohnungsanspruches bis heute gilt. Das macht einen feinen Unterschied, wenn wir über den Erfolg als Bemessungsgrundlage für anwaltliches Einkommen nachdenken. 

Eines der Grundprobleme ist, dass Advokaten schon seit jeher als „Beutelschneider“ gelten, weil sie ihre Hilfe für Geld gewähren. Als ob wir uns der Simonie schuldig  machten und mit Gütern handelten, die ihrer Natur nach, wie z.B. hohe Kirchenämter, nicht handelbar sind. 

§ 879 ABGB (Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch) normiert, dass ein Vertrag dann nichtig ist wenn ein Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streitsache ganz oder teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten Teil des Betrages versprechen lässt, der der Partei zuerkannt wird. 

Das Verbot der quota litis findet sich nicht nur im § 879 ABGB sondern auch im § 16 RAO (Rechtsanwaltsordnung). Der Rechtsanwalt muss den Klienten darüber aufklären, wie die Honorarabrechnung erfolgen werde und mit welchen Kosten in etwa zu rechnen ist. 

Der Normzweck schützt den Klienten, der die Prozessaussichten nicht abschätzen kann, vor unlauteren Spekulationen. Die Ausbeutung des Klienten soll vermieden, aber auch das Ansehen des Rechtsanwaltsstandes gefördert werden. 

Unter an sich lösen der Streitsache versteht man jeden Akt, durch den der Rechtsanwalt sich die Streitsache ganz oder zum Teil, das heißt die Streit verfangene, nicht die ersiegte Sache, aneignet. In Wien umschreiben wir das salopp damit, dass der Rechtsanwalt „nicht um sein eigenes Leiberl laufen soll“.

Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist zulässig. Dies aber nur für den Fall, dass ein Werk zu einem geringeren als dem (angemessen) veranschlagten Werklohn erbracht werden kann. Die Judikatur in Österreich sagt dazu weiters, dass auch ein zivilrechtlich zulässiges Erfolgshonorar im Vergleich zu dem für den Fall des Misserfolges vereinbarten Entgelts nicht im krassen Missverhältnis stehen darf. Das Erfolgshonorar darf nicht etwa so gestaffelt sein, dass es einer Streitanteilsvereinbarung gleichkommt. Das ist ein strenger Grundsatz, der in Österreich über allem steht.

Jedes Recht ist kostbar

Wie kostbar hingegen ist ein Erfolg, wobei ich die Einzelfall abhängige Frage nicht vergessen möchte, was unter Erfolg im Einzelnen zu verstehen ist. 

Bei der Verrechnung eines in Österreich zulässigen Erfolgszuschlages muss mit dem Klienten auch die Tatsache des Erfolges und was darunter zu verstehen ist, vereinbart werden.

Bei gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Strafverfahren sehen die Allgemeinen Honorarkriterien einen Erfolgszuschlag vor, der vom Rechtsanwalt dem Klienten gegenüber verrechnet werden darf. Dieser Erfolgszuschlag ist ein prozentueller Aufschlag zum Nettohonorar und darf nur dann verrechnet werden, wenn der Rechtsanwalt durch seine Verteidigertätigkeit für den Klienten einen Erfolg erzielen konnte. 

Ein solcher Erfolg liegt dann vor, wenn etwa das Verfahren eingestellt oder ein Freispruch erzielt wurde. Wenn die Verurteilung wegen eines Deliktes mit geringerer Strafandrohung erfolgte oder wenn die Strafe nur bedingt oder teilbedingt verhängt wurde oder wenn der Widerruf einer bedingten Strafnachsicht erfolgreich verhindert wurde, so ist in diesen Fällen die Verrechnung eines Erfolgszuschlages ebenfalls gerechtfertigt. 

Der Erfolgszuschlag darf maximal bis zu 50 % des tarifmäßigen Nettohonorars betragen. Bei „kleineren Erfolgen“ ist der Erfolgszuschlag geringer anzusetzen und besteht dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Richter im Streitfall eine angemessene Reduzierung vornehmen wird. 

Jede Sache hat ihren Preis.

Nach welchem allgemeinen Maßstab soll geistige Arbeit nachprüfbar bewertet werden?

Warum gibt es in Österreich keinen Erfolgszuschlag in zivilen Verfahren?

Welche Kriterien könnten in einem generellen Tarif den Ausschlag geben?

Der Laie oder der Kenner des Angloamerikanischen Rechtskreises meint mit Sicherheit, dass nur der erzielte Erfolg das entscheidende Kriterium sein kann. 

Was aber gilt, wenn man vom materiellen Ergebnis absieht und wie ist der Erfolg zu messen?

Selbst wenn man von der Schwierigkeit absieht immateriellen Erfolg zu bewerten, wer wird sich zum undankbaren Einsatz in wenig aussichtsreichen Fällen entschließen?

Jeder Erfolg hat seine Kriterien

1)
Die verwendete Zeit, wobei zu überlegen ist, ob darunter nur der sichtbare Einsatz bei einer Behörde oder auch das unsichtbare Überlegen, das kollegiale Gespräch, das Studium der Akten, der Rechtsprechung und der Fachliteratur zu zählen sind. 

2)
Die aufgewendete Mühe. Sie wird erfahrungsgemäß immer geringer, je öfter ähnliche Arbeit bereits geleistet wurde, was mangelnde Routine begünstigen würde und den Vorteil unberücksichtigt lässt, den eine bedachte und strategisch überlegte Abwicklung mit sich bringt. 

3)
Das wirtschaftliche Risiko, das der Rechtsanwalt bei jedem seiner Einsätze übernimmt und das bei höherwertigem Interesse schon in Fällen geringfügigen Versehens Nachteile befürchten lässt, die auch mit einer entsprechenden Haftpflichtversicherung regelmäßig nicht zur Gänze vermeidbar sind.  

4)
Das Maß an advokatorischer Kunst, die im Einfallsreichtum im „gewusst wo und wie“ und in juristischer Intuition ihren Ausdruck findet, im leichthin richtigen Rat, der zur rechten Zeit unbezahlbar ist und der sich mit Tarifen nie präzise erfassen lässt. 

5)
Die Sicherheit der Abwicklung und die Gewähr, dass der Rechtsanwalt nichts   übersieht, jeder Komplikation geschickt ausweicht und seinen Auftraggeber in die Lage versetzt, einer Erledigung des Streites in Ruhe und ohne mit Einzelheiten belästigt zu werden, entgegen zu sehen. 

6)
Die psychische und körperliche Belastung, die dieser Beruf im Allgemeinen und die spezielle Causa im Besonderen mit sich bringen und die Notwendigkeit der technischen Einrichtung.

7)
Die speziellen Kenntnisse, die der Rechtsanwalt allenfalls in einem Zweitberuf erworben hat und sich auch im Rahmen der Fortbildung aneignen muss sowie nicht zuletzt die Notwendigkeit, die eigene Existenz zu sichern. 

Diese kursorische Aufzählung macht deutlich, wie schwer ein ziviler Erfolgszuschlag oder ein sortenreines Erfolgshonorar begründet werden kann, sieht man vom materiellen Ergebnis ab. Bei der Vereinbarung eines Erfolgshonorars in Zivilsachen ist (disziplinäre) Vorsicht geboten. Ein nur geringer Unterschied zum tariflichen Honorar ist kaum der Vereinbarung wert. Denken wir auch darüber nach.
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